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8. Gesetz: Wiener Landwirtsdiaftskammergesetz; Knderung. 

8. 
Gesetz vom 19. Dezember 1972, mit dem das 
Wiener Landwirtschaftskammergesetz geän

dert wird 
Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 
Das Wiener Landwirtschaftskammergesetz, 

LGBl. für Wien Nr. 28/1957, wird wie folgt ge
ändert: 

1. Im§ 3 hat in Abs. 1 die lit. b zu lauten: 
„b} Die Nutznießer, Pächter und Nutzungs

berechtigten nach § 1103 ABGB land- und 
forstwirtschaftlich genutzter, in Wien ge
legener Grundflächen ohne Rücksicht auf 
das Ausmaß, sofern sie die Land- und Forst
wirtschaft auf diesen Grundflächen haupt
beruflich auf eigene Rechnung betreiben, 
ferner die Nutznießer, Pächter und Nut
iungsberechtigten nach § 1103 ABGB sol
cher Grundflächen mit einem Mindestaus
maß von 1 ha, wenn sie diese auf eigene 
Rechnung bewirtschaften. Für Weinhauer 
und landwirtschaftliche Erwerbsgärtner 
wird dieses Mindestausmaß mit 0·4 ha fest
gesetzt." 

2. Im § 3 hat Abs. 4 zu lauten: 
„(4) Sind mehrere der in Abs. 1 lit. b genann

ten Personen gemeinsam nutzungsberechtigt, so 
gelten nur jene Mitherechtigten als Kammerzuge
hörige, die auf den gepachteten oder im Frucht
genuß stehenden land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Grundflächen die Land- und Forstwirt
schaft auf gemeinsame Rechnung hauptberuflich 
betreiben oder solche Grundflächen auf gemein
same Rechnung bewirtschaften." 

3. Im § 20 hat Abs. 5 zu lauten: 
„(5) Die Landwirtschaftskammer hat alljähr

lich bis längstens Ende Juni der Landesregierung 
einen Tätigkeitsbericht vorzulegen." 

4. Im§ 26 hat Abs. 2 zu lauten: 
„(2) Der Rechnungsabschluß über die Gebarung 

des abgelaufenen Jahres ist zur Beschlußfassung 
und Entlastung der verantwortlichen Organe 
der Vollversammlung sowie bis spätestens Ende 
Juni jeden Jahres der Landesregierung vorzu
legen." 
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5. Im Abs. 1 des § 28 ist die Zahl „1000" 
durch die Zahl „3000" zu ersetzen. 

6. Im§ 30 hat Abs. 1 zu lauten: 
„(1) Die Landesregierung hat die Wahl der Mit

glieder der Vollversammlung der Landwirtschafts
kammer für Wien spätestens zehn Wochen vor 
Ablauf der Wahlperiode, falls jedoch die Wahl 
wegen Gesetzwidrigkeit für ungültig erklärt 
wurde, innerhalb von vier Wochen nach der 
Ungültigkeitserklärung durch Verlautbarung im 
Amtsblatt der Stadt Wien und durch öffentlichen 
Anschlag auszuschreiben. Als Wahltag ist ein 
Sonntag oder ein anderer öffentlicher Ruhetag 
festzusetzen." 

7. Im Abs. 2 des § 30 ist folgender Satz an
zufügen: 
„Hinsichtlich der Einteilung des Wahlgebietes in 
Wahlsprengel ist die Wiener Landwirtschafts
kammer anzuhören." 

8. Im§ 30.hat Abs. 3 zu lauten: 
„(3) Zwischen dem Tag der Wahlausschreibung 

und dem Wahltag müssen mindestens 13 Wochen 
liegen. Als Tag der Wahlausschreibung gilt der 
Tag der Hinausgabe des die Wahlausschreibung 
enthaltenden Amtsblattes der Stadt Wien." 

9. Im§ 32 ist folgender Satz anzufügen: 
„Im übrigen findet die Bestimmung des § 31 
Abs. 3 sinngemäß Anwendung." 

10. Im § 36 ist als Abs. 6 und 7 folgendes an
zufügen: 

„(6) Auch steht es den wahlwerbenden Parteien 
(Wählergruppen), die Vorschläge für die Berufung 
von Beisitzern (Ersatzbeisitzern) erstattet haben, 
jederzeit frei, die Berufenen aus der Wahlbehörde 
zurückzuziehen und durch neue ersetzen zu 
lassen. 

(7) Hat eine wahlwerbende Partei, auf deren 
Antrag Beisitzer (Ersatzmänner) in eine Wahl
behörde berufen wurden, keinen Wahlvorschlag 
eingebracht (§ 51) oder wurde ihr Wahlvorschlag 
nicht veröffentlicht (§ 55), so verlieren diese Bei
sitzer (Ersatzmänner) in allen Wahlbehörden ihre 
Mandate. In diesem Falle sind alle Mandate der 
Beisitzer und Ersatzmänner nach den Vorschrif
ten des § 31 Abs. 6 auf die wahlwerbenden 
Parteien, gleichgültig, ob sie bisher in der Wahl-
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